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Bekanntmachung 

 
zu den Wahlen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde, 

des Ortsbeirates des Ortsteils Ahrensdorf, 
des Ortsbeirates des Ortsteils Genshagen, 

des Ortsbeirates des Ortsteils Gröben, 
des Ortsbeirates des Ortsteils Groß Schulzendorf, 

des Ortsbeirates des Ortsteils Jütchendorf, 
des Ortsbeirates des Ortsteils Kerzendorf, 

des Ortsbeirates des Ortsteils Löwenbruch, 
des Ortsbeirates des Ortsteils Mietgendorf, 

des Ortsbeirates des Ortsteils Siethen, 
des Ortsbeirates des Ortsteils Wietstock und 

des Ortsvorstehers des Ortsteils Schiaß 
am 28. September 2008 

 
 
Gemäß §§ 26 und 64 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und 
§ 31 Abs. 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Fol-
gendes bekannt: 
 
I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie die Wahlzeit 
 

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten Kommunal-
wahlen 2008 vom 4. Februar 2008 finden die Wahlen (Hauptwahlen) 

 - der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Ahrensdorf, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Genshagen, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Gröben, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Groß Schulzendorf, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Jütchendorf, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Kerzendorf, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Löwenbruch, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Mietgendorf, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Siethen, 
 - des Ortsbeirates des Ortsteils Wietstock und 

- des Ortsvorstehers des Ortsteils Schiaß 
am Sonntag, den 28. September 2008 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
sowie 
die etwa notwendig werdende Stichwahl des Ortsvorstehers des Ortsteils Schiaß am Sonn-
tag, den 12. Oktober 2008 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen   
 

Nachdem der Minister des Innern die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stichwah-
len durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 BbgKWahlV 
auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend 
hierzu weise ich auf Folgendes hin: 

 
A. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde 

 
1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten 

Es sind insgesamt   28   Stadtverordnete zu wählen. 
 

2. Wahlkreise 
Die Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde hat durch Beschluss das Wahlgebiet in einen 
Wahlkreis eingeteilt. 
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3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist 
 
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen und 

Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen 
und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einrei-
chen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Be-
teiligung an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für diesel-
be Wahl aus. 

 
3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen spätes-

tens bis zum 
 

Donnerstag, den 21. August 2008, 12.00 Uhr,  
 

bei der 
 

Wahlleiterin für die Stadt Ludwigsfelde 
Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde 
 

schriftlich eingereicht werden. 
 

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen 
 

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist der Wahlleiterin für 
die Stadt Ludwigsfelde durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am Zusam-
menschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, den 21. August 2008, 12.00 Uhr, 
schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierun-
gen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des 
für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter dem Vorsitzenden oder einem Stellver-
treter, bei Wählergruppen von dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet 
sein. 
 

5. Einreichung von Wahlvorschlägen 
 

Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder ein Einzelbewerber kann im Wahlge-
biet mit einem einzigen Wahlkreis nur einen Wahlvorschlag für das gesamte Wahlgebiet 
(wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag) einreichen. 
 

6. Inhalt der Wahlvorschläge 
 
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu § 32 Abs. 1 Satz 1 

BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten 
 

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den 
Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift eines jeden Bewerbers in erkenn-
barer Reihenfolge, 

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen Na-
men der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei 
oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande 
führt, 

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden Wählergruppe 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen muss 
hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwaige 
Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder politischen Vereinigungen 
oder deren Kurzbezeichnung enthalten, 

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, so-
fern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, 
sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben, 

e) den Namen des Wahlgebietes. 
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Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichne-
ten Angaben enthalten. 

 
6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbezogener 

Wahlvorschlag darf höchstens   42   Bewerber enthalten. 
 

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikationsanschluss der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauens-
person kann auch ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

 
6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von mindestens zwei 

Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von 
dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein 
Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder an 
ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet 
sein. Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers muss von diesem unterzeichnet sein. 

 
6.5 Wichtige Beschränkungen 

Jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Ludwigsfelde benannt sein. Der Bewerber auf dem Wahlvorschlag 
einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvor-
schlag zu dieser Wahl antritt. 

 
7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerber 
 
7.1 Die Benennung als Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-

gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft: 
a) Der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar sein. 
b) Der Bewerber muss durch eine Versammlung zur Aufstellung der Bewerber gemäß 

§ 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 8). 
c) Der Bewerber muss seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. 

Die Zustimmung ist nach dem Muster der Anlage 7a zu § 32 Abs. 5 Nr. 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat der Bewerber in 
der Zustimmungserklärung zudem seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklä-
ren, dass er parteilos ist. 

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner für Einzelbewerber. 
 

7.2 Zur Wählbarkeit 
 
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen 

Gemäß § 11 Abs. 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes, die 
- am 28. September 2008 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthalt haben. 
Ein Deutscher ist nach § 11 Abs. 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn er 
- gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder 
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Äm-

ter nicht besitzt. 
 
7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgern 

Gemäß § 11 Abs. 1 BbgKWahlG sind wählbar auch alle Staatsangehörigen anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Republik 
Zypern), die 
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- am 28. September 2008 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthalt haben. 
Ein Unionsbürger ist nach § 11 Abs. 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn er 
- gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder 
- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fä-

higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im Herkunfts-

mitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt. 
 
7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist der Wahlleiterin für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahl-

behörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Abs. 5 Nr. 2 BbgKWahlV einzureichen, 
dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. 
Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit 
der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Mus-
ter der Anlage 8c zu § 32 Abs. 5 Nr. 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und dar-
über vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausge-
schlossen sind. 

 
8. Zur Aufstellung der Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG 
 
8.1 Die Bewerber einer Partei oder politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in 

einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung be-
stimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt 
worden sind (Delegiertenversammlung).  

 
8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, können 

die Bewerber und ihre Reihenfolge auch durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises 
Teltow-Fläming wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder de-
ren Delegierte bestimmt werden. 

 
8.3 Die Bewerber einer Wählergruppe und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der 

zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder 
der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitglied-
schaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhänger der Wählergruppe (Anhängerversamm-
lung) in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte ge-
schehen, die von den Mitgliedern oder Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu 
Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend. 

 
8.4 Die Bewerber einer Listenvereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 

Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß. 

 
8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen 

Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder dem Vertretungsberechtigten der Wäh-
lergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder durch öffentliche 
Ankündigung zu laden. 

 
8.6 Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerber 

und der Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhänger oder 
Delegierte an der Abstimmung beteiligen. 
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8.7 Über die Mitglieder-, Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach 
dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Abs. 5 Nr. 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvor-
schlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der Versamm-
lung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänger oder De-
legierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben der Leiter der 
Versammlung und zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmer an Eides statt zu 
versichern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Kandidaten-
aufstellung gemäß § 33 Abs. 5 BbgKWahlG beachtet worden sind. 

 
9. Unterstützungsunterschriften 
 
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
 
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die am 07. März 2008 auf-

grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 16. Deutschen Bundestag oder 4. Landtag 
Brandenburg durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im 
Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde durch mindestens einen Stadtverord-
neten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 07. März 2008 aufgrund eines zurechenbaren 

Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming durch mindestens einen Kreis-
tagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde durch mindestens 
einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

 
9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für Listenvereinigungen, 

wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 
9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt. 

 
9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, die am 07. März 2008 aufgrund eines Einzelwahl-

vorschlags im Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming oder in der Stadtverordneten-
versammlung Ludwigsfelde vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften befreit.  

 
9.2 Wichtige Hinweise 
 
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 

Listenvereinigung oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht nach der vorstehenden 
Nummer 9.1 von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind  

 
     mindestens   20   Unterstützungsunterschriften 
 
 von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen. 
 
9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten Person ist 

spätestens bis zum 
 

Mittwoch, den 20. August 2008, 16.00 Uhr, 
bei der 

Wahlbehörde, Stadt Ludwigsfelde, 
Bürgerservice (Raum 0.02 - Erdgeschoss), 
Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde, 
 

zu leisten. 
 
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land 
Brandenburg, vor einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften 
ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen 
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Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde (Stadt Ludwigsfelde, 
Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde) spätestens bis zum  
 

Mittwoch, den 20. August 2008, 16 Uhr,  
 
vorzulegen. 

  
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anla-
ge 6 zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen: 

 
9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der 

Wahlbehörde, Stadt Ludwigsfelde, Bürgerservice (Raum 0.02 – Erdgeschoss), Rathausstra-
ße 3, 14974 Ludwigsfelde, aufgelegt. 

 
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift eines jeden Bewerbers in 
erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, poli-
tischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben. Außerdem hat der Wahlvor-
schlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerber und ihre Reihen-
folge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind oder eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die Bestimmung der Bewerber und ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, sofern vor-
handen, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. 
Beim Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers ist die Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" an-
zugeben. 
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten Vorausset-
zungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei einem eh-
renamtlichen Bürgermeister im Land, vor einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubi-
gung ermächtigten Stelle ausgeben. 

 
9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder Listen-

vereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerber und ihrer Reihenfolge nach 
§ 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind 
ungültig. 

 
9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtver-

ordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl 
mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleis-
teten Unterstützungsunterschriften ungültig. 

 
9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die Unter-

zeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerber selbst ist unzulässig. 
 
9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift der unter-

zeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeich-
nende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 
Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos. 

 
9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der 

Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die 
die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinde-
rung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstüt-
zungsunterschrift durch Erklärung vor einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis Montag, den 18. August 2008, 16.00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde ge-
stellt werden. 

 
9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichner, die die Unterstützungs-

unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt 
sind.  
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10. Mängelbeseitigung 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. August 2008, 12.00 Uhr, können Mängel, die sich 
auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende 
Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn der Be-
werber so mangelhaft bezeichnet ist, dass seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die 
die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die Zulas-
sung der Wahlvorschläge (§ 37 Abs. 1 BbgKWahlG) beseitigt werden. 

 
11. Zulassung der Wahlvorschläge 

Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 30. Tag vor der Wahl (29.08.2008) in öffentli-
cher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
und §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen. 

 
 
B. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ahrensdorf 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Ahrensdorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ahrensdorf ist das Gebiet dieses Orts-

teils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
 
2. Es sind insgesamt   drei    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   4   Bewerber enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Ahrens-

dorf ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ahrensdorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil 
Ahrensdorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 ent-
sprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 

Listenvereinigung oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens   5   Unterstützungsunterschriften 
beizufügen.  

 
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 07. März 2008 aufgrund eines zurechenba-
ren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Ahrensdorf durch mindestens ein Mitglied seit 
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Entsprechendes gilt für Einzelbewerber, die 
aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Ahrensdorf vertreten sind. Im Übrigen gel-
ten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.6 bis 9.2.9 
sinngemäß. 

 
 
C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Genshagen 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Genshagen mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Genshagen ist das Gebiet dieses Orts-

teils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
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2. Es sind insgesamt   fünf    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   7   Bewerber enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Gens-

hagen ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Genshagen bestimmen, sofern die Anzahl der im Orts-
teil Genshagen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass 
selbst die Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe 
A Nr. 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 

Listenvereinigung oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens   5   Unterstützungsunterschriften 
beizufügen.  

 
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 07. März 2008 aufgrund eines zurechenba-
ren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Genshagen durch mindestens ein Mitglied seit 
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Entsprechendes gilt für Einzelbewerber, die 
aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Genshagen vertreten sind. Im Übrigen gel-
ten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.6 bis 9.2.9 
sinngemäß. 

 
 
D. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Gröben 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Gröben mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Gröben ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
 
2. Es sind insgesamt   drei    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   4   Bewerber enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Gröben 

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Gröben bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil 
Gröben wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 ent-
sprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 

Listenvereinigung oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens   3   Unterstützungsunterschriften 
beizufügen.  
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Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 07. März 2008 aufgrund eines zurechenba-
ren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Gröben durch mindestens ein Mitglied seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Entsprechendes gilt für Einzelbewerber, die auf-
grund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Gröben vertreten sind. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.6 bis 9.2.9 sinnge-
mäß. 

 
 
E.  Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Schulzendorf 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Groß Schulzendorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Schulzendorf ist das Gebiet dieses 

Ortsteils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt   drei    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   4   Bewerber enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil 

Groß Schulzendorf ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Schulzendorf bestimmen, sofern die Anzahl der im 
Ortsteil Groß Schulzendorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem 
Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht 
für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nr. 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 

Listenvereinigung oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens   3   Unterstützungsunterschriften 
beizufügen.  

 
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 07. März 2008 aufgrund eines zurechenba-
ren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Groß Schulzendorf durch mindestens ein Mit-
glied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Entsprechendes gilt für Einzelbe-
werber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Groß Schulzendorf vertreten 
sind. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 
und 9.2.6 bis 9.2.9 sinngemäß. 

 
 
F. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Jütchendorf 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Jütchendorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1.   Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Jütchendorf ist das Gebiet dieses Orts-

teils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
 
2. Es sind insgesamt   drei    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   4   Bewerber enthalten. 
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4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Jütchen-
dorf ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Jütchendorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Orts-
teil Jütchendorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass 
selbst die Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchsta-
be A Nr. 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften beizufügen.  
 
 
G. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kerzendorf 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Kerzendorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1.  Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kerzendorf ist das Gebiet dieses Orts-

teils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt   drei    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   4   Bewerber enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Kerzen-

dorf ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kerzendorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil 
Kerzendorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 ent-
sprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften beizufügen.  
 
 
H. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Löwenbruch 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Löwenbruch mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1.  Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Löwenbruch ist das Gebiet dieses Orts-

teils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
 
2. Es sind insgesamt   drei    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   4   Bewerber enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Löwen-

bruch ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
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die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Löwenbruch bestimmen, sofern die Anzahl der im Orts-
teil Löwenbruch wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass 
selbst die Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchsta-
be A Nr. 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften beizufügen.  
 
 
I. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Mietgendorf 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Mietgendorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1.  Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Mietgendorf ist das Gebiet dieses Orts-

teils. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
 
2. Es sind insgesamt   drei    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   4   Bewerber enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Mietgen-

dorf ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Mietgendorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Orts-
teil Mietgendorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass 
selbst die Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchsta-
be A Nr. 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften beizufügen.  
 
 
J. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Siethen 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Siethen mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1.  Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Siethen ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt   drei    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   4   Bewerber enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Siethen 

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Siethen bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil 
Siethen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
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einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 ent-
sprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 

Listenvereinigung oder eines Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens   3   Unterstützungsunterschriften 
beizufügen.  

 
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 07. März 2008 aufgrund eines zurechenba-
ren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Siethen durch mindestens ein Mitglied seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind. Entsprechendes gilt für Einzelbewerber, die auf-
grund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Siethen vertreten sind. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.6 bis 9.2.9 sinnge-
mäß. 

 
 
K. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wietstock 
 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 
Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl zum 
Ortsbeirat des Ortsteils Wietstock mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1.  Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wietstock ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt   drei    Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens   4   Bewerber enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Wietstock 

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerber und ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wietstock bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil 
Wietstock wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 ent-
sprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften beizufügen.  
 
 
L. Wahl des Ortsvorstehers des Ortsteils Schiaß 
 
 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 6.1, 6.3 und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur 

Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ludwigsfelde gelten für die Wahl des Orts-
vorstehers des Ortsteils Schiaß mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet ist für die Wahl des Ortsvorstehers des Ortsteils Schiaß das Gebiet dieses Orts-

teils. 
 
2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Schiaß 

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5b zu § 33 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV 

bei mir eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsvorstehers benannt sein. 
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Der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei 
sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt. 

 
4. Die Zustimmung des Bewerbers zu seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag ist nach dem 

Muster der Anlage 7b zu § 33 Abs. 2 Nr. 4 BbgKWahlV abzugeben. 
 
5. Die in der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 

oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch den Bewerber für die Wahl des Orts-
vorstehers des Ortsteils Schiaß bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Schiaß wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Stadt Ludwigsfelde wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitglie-
derversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 entsprechend. 

 
6. Die Niederschrift über die Bestimmung des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 9b zu 

§ 33 Abs. 2 Nr. 4 BbgKWahlV zu fertigen. 
 
7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunterschriften beizufügen. 
 
 
III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
 

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden vor mir be-
schafft und können bei mir angefordert werden. 

 
 
Ludwigsfelde, 26.05.2008 
 
 
 
gez. Elvira Fischer 
Wahlleiterin für die Stadt 
Ludwigsfelde 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 
Am 03.06.2008 findet um 18.30 Uhr im Sitzungsraum 2 des Ludwigsfelder Rathauses, Rathausstra-
ße 3, die nächste Sitzung des Sozial-, Schul-, Kultur- und Sportausschusses der Stadtverordneten-
versammlung Ludwigsfelde statt.  
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Beratung von Vorlagen 
 
2.1. Vorlage Nr. 1.542 - Satzung über die Benutzung der Sporthallen und Sportfreianlagen der 

Stadt Ludwigsfelde einschließlich Gebührenordnung für Nutzungen zu 
nichtschulischen Zwecken (Sportstättensatzung) 

 
2.2. Vorlage Nr. 1.543 - Benutzungs- und Entgeltordnung für das Kulturhaus der Stadt Lud-

wigsfelde 
 
2.3. Vorlage Nr. 1.548 - Satzung über die Benutzung der Räume im Kulturhaus der Stadt 

Ludwigsfelde einschließlich der Gebührenordnung 
 
2.4. Vorlage Nr. 1.550 - Abschluss eines Trägernutzungsvertrages mit dem DRK Kreisverband 

Fläming-Spreewald e. V. für das Vereinshaus Citytreff 
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2.5. Vorlage Nr. 1.547 - Vertrag zwischen der Stadt Ludwigsfelde und dem Verein zur Struk-

turentwicklung und Dorferneuerung e. V. Großbeeren zwecks Ent-
wicklung, Aufbaus und des Betreibens eines Tourismusbüros für die 
Stadt Ludwigsfelde 

 
3.0. Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde 
 
4.0. Fragestunde für Stadtverordnete 
 
 
An der öffentlichen Sitzung des Sozial-, Schul-, Kultur- und Sportausschusses kann jedermann teil-
nehmen.  
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister  
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 

 
Am 04.06.2008 findet um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Ludwigsfelder Rathauses, Rathausstraße 3, 
die nächste Sitzung des Bauausschusses der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde statt.  
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Beratung von Vorlagen 
 
2.1. Vorlage Nr. 1.545 - Entwicklung des Stadtzentrums – weitere Verfahrensweise  
 
2.2. Vorlage Nr. 1.549 - Maßnahmebeginnbeschluss für die Erneuerung des Kunstrasen- 

platzes im Ludwigsfelder Waldstadion 
 
3.0. Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde 
 
4.0. Fragestunde für Stadtverordnete 
 
 
An der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses kann jedermann teilnehmen.  
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister  
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B e k a n n t m a c h u n g   

 
Am 05.06.2008 findet um 18.30 Uhr im Sitzungsraum 2 des Ludwigsfelder Rathauses, Rathausstra-
ße 3, die nächste Sitzung des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde 
statt.  
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Beratung von Vorlagen 
 
2.1. Vorlage Nr. 1.545 - Entwicklung des Stadtzentrums – weitere Verfahrensweise 
 
2.2. Vorlage Nr. 1.546 - Leistung überplanmäßiger Ausgaben im Deckungskreis 400 -

Personalkosten 
 
3.0. Bekanntgaben der Stadtverwaltung Ludwigsfelde 
 
4.0. Fragestunde für Stadtverordnete 
 
 
Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung: 
 
1.0. Beratung von Vorlagen und Beschlussfassung 
 
1.1. Vorlage Nr. 1.534 - Stundung der Gewerbesteuer für das Jahr 2006  
 
1.2. Vorlage Nr. 1.541 - Stundung der Gewerbesteuervorauszahlung für das Jahr 2007  
 
2.0. Beratung von Vorlagen 
 
2.1. Vorlage Nr. 1.535 - Verkauf des Grundstücks Rheinstraße 52a, Flurstück 279/2 der Flur 1, 

Gemarkung Ludwigsfelde 
 
An der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses kann jedermann teilnehmen.  
 
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister  
 
 
 

Bekanntmachung anderer Behörden 
 
 
Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Außenstelle Kleinmach-
now, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow, gibt bekannt: 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung eines Antrages nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Ludwigsfelde im Bereich der Stadt Ludwigsfelde 
 
 
Die Firma ENRO Ludwigsfelde GmbH Industriepark Ludwigsfelde, Rudolf-Diesel-Straße 15 in 14974 
Ludwigsfelde, hat mit Datum vom 24. April 2008, hier eingegangen am 07. Mai 2008, einen Antrag auf 
Bescheinigung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur 
Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden Gasleitung (Mitteldruck mit Einbauten und 
Zubehör im Industriepark Ludwigsfelde) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und Sonderan-
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lagen für Grundstücke in der Gemarkung Ludwigsfelde in der Stadt Ludwigsfelde gestellt. Dieser Antrag 
wird hier unter dem Aktenzeichen 09.53 - 909 geführt.  
 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. 
Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2418), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-
Durchführungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich bekannt 
gemacht. Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von vier Wochen nach dem 
ersten Tag der Veröffentlichung im Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Au-
ßenstelle Kleinmachnow (Haus 5, 4. Etage), Stahnsdorfer Damm 77 in 14532 Kleinmachnow, nach 
Terminvereinbarung unter (033203) 36 - 823 (montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 bis 15.00 
Uhr und freitags in der Zeit von 08:00 bis 12.00 Uhr)  - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb 
dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück überhaupt (bzw. in welchem Aus-
maß) betroffen ist, kann vorab telefonisch geklärt werden. 
 
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen 
Energieanlagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 3. 
Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des Grund-
stücks bzw. mit der bestehenden Energieanlage selbst nicht erforderlich. Alle danach eingetretenen 
Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus 
beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen 
und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem 
Grundstück geregelt werden.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Ein eventueller Widerspruch kann durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter 
usw.) innerhalb von vier Wochen nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung einge-
legt werden. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann allerdings nur darauf gerichtet sein, dass 
die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Ener-
gieversorgungsunternehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in 
den Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) dargestellt 
ist.  
 
Kleinmachnow, 19. Mai 2008 
 
Im Auftrag  
 
 
gez. Grunenberg  
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